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CH-2021-035: Umnutzung Ladenfläche zu KITA mit Spielplatz, GS 371, Zugerstrasse 49, 6330 Cham
Zustimmung im Anzeigeverfahren

Sehr geehrte Frau Seyfang

Wir danken Ihnen für Ihr Baugesuch vom 17. März 2021 betreffend Umnutzung der Ladenfläche an
der Zugerstrasse 49 in eine Kindertagesstätte mit Spielplatz. Die Abteilung Planung und Hochbau
nimmt das Vorhaben im Sinne einer Bauanzeige gemäss § 44a PBG (Planungs- und Baugesetz, BGS
721.11, Stand 01.01.2019) in Verbindung mit § 44 V PBG (Verordnung zum Planungs- und Baugesetz,
BGS 721.111, Stand 01.01.2019) zur Kenntnis und bestätigt die bereits Ende Juni 2021 mündlich er-
teilte Zustimmung und Baufreigabe mit den folgenden Auflagen.

- Vor dem Bezug der Räumlichkeiten ist die Fertigstellung der Gebäudeversicherung und dem Amt
für Wirtschaft und Arbeit zur allfälligen Bauabnahme zu melden.

- Die als Spielplatz genutzte Aussenfläche ist unter ausreichend gegen Absturzgefahr zu sichern.
Eine allfällige Möblierung der Spielfläche ist vorgängig aufzuzeigen.

Dies ist ein in Briefform verfasster Entscheid. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen ab Zustel-
lung beim Gemeinderat Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine
Begründung enthalten.

Freundliche Grüsse

Tiziano Cautero
Sachbearbeiter Baugesuche

Beilage:
- Genehmigte Gesuchsunterlagen im Doppel
- Brandschutzbewilligung vom 15. Juni 2021
- Planbegutachtung AWA vom 7. Mai 2021




